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1. Die dringliche Interpellation Hans Baumann (SP / JUSO) und 10 Mitunterzeichnende wird 
nach Begründung an den Stadtrat überwiesen. 

 
2. Bürgerrechtsgesuche 

 
 

Unter Vorbehalt der Genehmigung durch die zuständigen Behörden werden in das Bürgerrecht 
der Stadt Dübendorf aufgenommen: 
 

 Phasuk Sriprai sowie die Kinder Chanchai und Nuthchunya, thailändische Staatsangehörige,  
 wohnhaft In Huebwiesen 12, Dübendorf 
 
 Navarro Piera José, spanischer Staatsangehöriger, wohnhaft In Huebwiesen 6, Dübendorf 
 

Aksic Zivorad und seine Ehefrau Aksic Suzanna geb. Jovanovic sowie die Kinder Ivana und Ivan, 
serbisch-montenegrinische Staatsangehörige, wohnhaft Kriesbachstrasse 67b, Dübendorf 
 
Gashi Muharrem sowie das Kind Leona, serbisch-montenegrinische Staatsangehörige, wohnhaft 
Wangenstrasse 8, Dübendorf 
 
Abdulai Matjan, mazedonischer Staatsangehöriger, wohnhaft Zürichstrasse 20, Dübendorf 
 
Grassellino Sebastiano, italienischer Staatsangehöriger, wohnhaft Alte Gfennstrasse 21, Düben-
dorf 
 
3. In das Büro des Gemeinderates für das Amtsjahr 2008 / 2009 werden gewählt: 
 
3.1 Präsidentin des Gemeinderates:   Andrea Kuhn (CVP) 
3.2 1. Vizepräsident:     Peter Bless (DP) 
3.3 2. Vizepräsident:     Patrick Angele (JUSO / SP) 
3.4 3 Stimmenzählende:    Patric Crivelli (SVP) 
        Jürg Zimmermann (FDP) 
        Stefanie Huber (GEU) 
 

 
Gegen diese Beschlüsse kann wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte und 
ihre Ausübung innert 5 Tagen, von der Veröffentlichung an gerechnet, schriftlich Rekurs beim Be-
zirksrat Uster, Amtsstrasse 3, 8610 Uster, erhoben werden. 



 

Im Übrigen kann gegen die Beschlüsse gestützt auf § 151 Abs. 1 Gemeindegesetz, innert 30 Tagen, 
von der Mitteilung an gerechnet, schriftlich Beschwerde beim Bezirksrat Uster erhoben werden. Die 
Kosten des Beschwerdeverfahrens hat die unterliegende Partei zu tragen. 
 
Die Rekurs- oder Beschwerdefrist muss einen Antrag und deren Begründung enthalten. Der ange-
fochtene Beschluss ist, so weit möglich, beizulegen. 
 
Die nächste Sitzung des Gemeinderates findet am Montag, 2. Juni 2008 statt. 
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